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wurde, ganz oder teilweise untersagt oder die weitere 
Tätigkeit oder Leitung eines Betriebes von Auflagen 
abhängig gemacht werden,

2. die Verwaltung eines Betriebes oder des Betriebes, in 
dem die Zuwiderhandlung begangen worden ist, durch 
einen Treuhänder angeordnet werden,

3. ‘die völlige oder teilweise Schließung seines Betriebes 
oder des Betriebes, in dem die Zuwiderhandlung be
gangen worden ist, angeordnet oder die Weiterführung 
von Auflagen abhängig gemacht werden.

(2) Die Anordnungen nach Abs. 1 werden mit der Rechts
kraft der Entscheidung wirksam. § 42 l  Abs. 4 des Straf
gesetzbuches gilt entsprechend.

(3) Maßnahmen nach Abs. 1 können einzeln oder, neben
einander angeordnet werden.

§15
(1) Besteht der dringende Verdacht, daß vom Inhaber 

oder Leiter eines Betriebes oder in einem Betriebe eine 
nach §§ 1 bis 4 oder 6 bis 10 strafbare Handlung begangen 
worden ist, so kann in jeder Lage des Verfahrens die vor-, 
läufige Verwaltung des Betriebes durch einen Treuhänder 
angeordnet werden.

(2) Unter denselben Voraussetzungen kann in jeder 
Lage des Verfahrens eine Beschlagnahme des nach § 13 
Abs. 2 und 3 der Einziehung unterliegenden Vermögens an
geordnet werden.

§16
(1) Neben der Strafe können die Gegenstände, auf die 

sich die strafbare Handlung bezieht oder die zu einer sol
chen Handlung benutzt worden sind, ohne Rücksicht auf


